
  
  

Merkblatt der Stadt Balingen 

zur Änderungsanzeige der versiegelten Grundstücksfläche 
zur Anpassung der gesplitteten Abwassergebühr 

Wichtiger Hinweis 
Einen Auszug aus der Abwassersatzung der Stadt Balingen erhalten Sie bei der Stadt Balingen, 
Bauamt, Tiefbauamt, Neue Straße 31 oder als Download im Internet auf der Homepage der Stadt 
Balingen unter www.balingen.de. 
(Rubrik: Stadt&Bürgerservice/Verwaltung/Stadtrecht A-Z/Abwassersatzung ) 

Bitte geben Sie Ihren Namen, Anschrift, evtl. Telefon und eMail (falls vorhanden) an. 

Bitte geben Sie die Straße, Hausnummer, Gemarkung , Flurstücksnummer des Grundstücks 
an. Die EB-ID Nummer können Sie aus dem Erhebungsbogen der Ersterfassung oder dem 
Gebührenbescheid der Stadtwerke entnehmen. Die EB-ID Nummer ist Ihre 
Erkennungsnummer für Ihr Grundstück. Bitte bei Rückfragen immer angeben. 

Rücksendung: 
Bitte senden Sie den von Ihnen ausgefüllten Bogen innerhalb der angegebenen Frist zurück. 

Bitte geben Sie in Worten die Änderung an Ihren Flächen an. Flächenzustand vorher und 
nach Abschluss der Maßnahme. Verwenden Sie ein Zusatzblatt, falls die Zeilen nicht 
ausreichen. 

Hilfestellung 

Bei Fragen stehen Ihnen Sie zu den üblichen Öffnungszeiten Ansprech- 
partner der Stadt Balingen unter folgender Telefonnummer 
0 7433 / 170-302 und 170-347 zur Verfügung. 
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Bearbeitung der Tabellen in 3 Schritten: 

Bitte die zutreffende Änderungsart ankreuzen. 

Flächenermittlung: 
Bitte nummerieren Sie die Flächen auf Ihrer Skizze / Lageplan. Die Flächengrößen sind in Quadtatmeter 
anzugeben. Die Dachflächen mit Ziffern und die versiegelten Flächen mit Buchstaben. 
Bei den Dachflächen ist der Dachüberstand mit zu berücksichtigen. 

Für die Dachfläche ist die senkrechte 
Projektion der Dachfläche von oben 
anzusetzen einschl. der Dachvorsprünge. 
Beispielskizze: hier ergeben sich 2 
Dachflächen . Fläche 1 : 15 m x 5 m = 75 m² 
Fläche 2: 15m x 5 m = 75 m² 

1 2 

Als vollversiegelt gelten: Flächen, die bei Starkregenereignissen keine Regenwasserversickerung 
zulassen (z. B. Normaldach, Asphalt, Pflaster etc.). 
Als teilversiegelt gelten: Flächen, die bei Starkregenereignissen eine eingeschränkte Versickerungs- 
fähigkeit aufweisen (z. B. Gründach, Rasengittersteine, Kies, Schotter etc.). 

Entwässerungsart: 
Ist die jeweilige Fläche an den Kanal bzw. an ein städtisches Entwässerungssystem angeschlossen? 
Als angeschlossen gelten: Flächen, die entweder direkt oder indirekt über eine Straße bzw. über eine 
Zisterne mit Notüberlauf in einen Kanal bzw. in ein städtisches Entwässerungssystem entwässern. 
Als nicht angeschlossen gelten: Flächen, die Regenwasser versickern, verrieseln oder in eine Zisterne 
ohne Notüberlauf einleiten. 

Hilfestellung 

Bei Fragen stehen Ihnen Sie zu den üblichen Öffnungszeiten Ansprech- 
partner der Stadt Balingen unter folgenden Telefonnummern 
0 7433 / 170-302 und 170-347 zur Verfügung. Seite 2 
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Gründächer 
Zu einem Gründach geben Sie bitte die Stärke des Substrataufbaus an. 

Zisternen 
Sollten Flächen Ihres Grundstücks in eine Zisterne entwässern, nehmen Sie bitte die gewünschten Angaben vor. 
Bei einer Brauchwassernutzung des Niederschlagswassers im Gebäude/Betrieb (z. B. Toilettenspülung, Wasch- 
maschinenbetrieb etc.) muss die Wassermenge über einen geeichten städtischen Zähler erfasst werden. 

Fertigstellung 
Bitte geben Sie an, ab welchem Monat die Flächenänderung fertig war.. 

Abrechnung 
Bitte geben Sie Ihre Kundennummer der Stadtwerke Balingen an. 

Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht. 

Unterlagen: 
Sämtliche aufgelisteten Unterlagen sind einzureichen. 
Bitte unbedingt die Pläne/Skizzen mit der Nummerierung der 
versiegelten Flächen beilegen. 
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